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Allgemeines / Geltungsbereich 

Das vorliegende Dokument «Kassenführung» gilt für alle Kassen im Einflussbereich der Gesamtkirch-
gemeinde Thun. Ohne anderslautende Beschlüsse des Kleinen Kirchenrats gilt sie für sämtliche Abtei-
lungen, insbesondere für die einzelnen Kirchgemeinden. 

Der Bargeldverkehr ist auf das Notwendigste zu beschränken. Wo immer möglich und sinnvoll, sind bargeldlose 
Lösungen vorzuziehen. 

Bestimmungen über die Kassenführung 

Belege Keine Buchung ohne Beleg. Auszahlungen dürfen nur anhand eines Original-Beleges er-
folgen. Es gilt die aktuelle Visumsregelung gemäss Visumsspiegel. Für Bareinzahlungen 
wird eine Quittung erstellt. (Ausnahme: Einzahlungen auf die Bank- oder Postcheckkon-
ten der GKG). 

Löhne / Spesen Die Auszahlung von Löhnen, Spesen und Honorare Dritter über die Kasse ist nicht ge-
stattet. Lohn- und Spesenzahlungen haben ausschliesslich über die Verwaltung (Lohn-
buchhaltung) zu erfolgen. Die Auszahlung Honorare Dritter erfolgt ausschliesslich über 
die Verwaltung (Kreditorenbuchhaltung). 

Kassenbestand Der Kassenbestand ist, unabhängig von der Versicherungsdeckung, möglichst tief zu hal-
ten. 

Aufbewahrung Bar- 
geld 

Bargeld ist sorgfältig aufzubewahren. Es sind alle nötigen Vorkehrungen zum Schutz vor 
fremdem Zugriff zu treffen. 

Ablieferung an Ge- 
samtkirch-
gemeinde 

Einnahmen sind auf ein Konto der Gesamtkirchgemeinde einzuzahlen. 

Zugriffsberech- 
tigte Personen 

Die Anzahl der zugriffsberechtigten Personen auf die Kassen ist, so weit als betrieblich mög-
lich, zu beschränken. Die Personen sind klar zu bezeichnen. 

Tresore / Schubla- 
den 

Die Schlüssel oder Zugriffscodes sind sorgfältig aufzubewahren. Tresore, Kassen und Schub-
laden sind auch bei kurzen Abwesenheiten immer zu verschliessen. 

Buchführung Über die Umsätze ist lückenlos Buch zu führen. Folgende Aufzeichnungsformen sind denkbar: 
- Buchhaltung in Papierform (Excel/Kassabuch Papierform) 
- Quittungsblock 
Die Aufzeichnungen sind regelmässig zu kontrollieren und zu visieren. 

Vollständigkeit Ein- 
nahmen 

Zur Prüfung der Vollständigkeit der Einnahmen ist sicherzustellen, dass alle Einnahmen bei 
Erhalt von Bargeld sofort registriert werden. 

Saldoabstimmung Der physische Geldbestand in den Sekretariaten, den Pfarrämtern und bei den Vorschüssen 
für Kleinmaterial (Sigristen/Sigristinnen) ist mindestens wöchentlich abzustimmen und monat-
lich mit der Gesamtkirchgemeinde abzurechnen. 

Vorschüsse Kassenvorschüsse sind rasch möglichst abzurechnen. In jedem Fall muss der Bestand per 
Ende Jahr mit der Finanzverwaltung abgerechnet werden. 



Verantwortlichkeit 

Stellen Aufgaben Kompetenzen Verantwortung 
Kassenführende Stellen: 
Sekretariate/Pfarrämter/ 
KUW/Soziale Arbeit 

'Verbuchung 

Führung der Kasse 
Meldung von Kassendifferen- 
zen an vorgesetzte Stelle 
Auskunftserteilung an Prüf-
person (Ressortverantwortl. 
Finanzen Kirchgemeinden) 

Auszahlung ge- 
mäss Visumsspie- 
gel 

Führung der 
Kasse Kassendif-
ferenzen 

Gesamtkirchgemeinde 
Verwaltung 

Kassenverkehr, 
Meldung von Unregelmässig- 
keiten, Beratung der kassen- 
führenden Stelle 

Vorgaben an die 
Kassenverantwortli- 
chen 

Korrekte Verbuchung Kassen-
verkehr 

Revisionsstelle Unangemeldete Zwischenre- 
vision 

Berichterstattung an den Klei-
nen Kirchenrat 

Revision der Kassen 

Alle Kassen können jederzeit unangemeldet durch die Revisionsstelle oder die Verwaltung der Gesamt-
kirchgemeinde überprüft werden. Den Prüfpersonen ist unaufgefordert Einsicht in alle Belege zu gewähren 
und die nötigen Auskünfte zu erteilen. Mit der Prüfung wird auch die Einhaltung dieser Weisung geprüft. 

Vorgehen bei Kassendifferenzen 

Wird eine Kassendifferenz festgestellt, ist die Kasse durch eine weitere Person zu prüfen (Vieraugen-
prinzip). Ist die Differenz immer noch vorhanden, ist die vorgesetzte Stelle sofort zu informieren. Die vorge-
setzte Stelle klärt den Sachverhalt, erstellt ein visiertes Ausbuchungsbeleg, prüft Massnahmen und erteilt, 
Weisungen. 
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